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STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Bearbeiter: RTB / Herr Richter 
Einreicher: Oberbürgermeister 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Erstellungsdatum: 

Status: 

780/2023 
01.06.2023 

öffentlich 

 

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

S t a d t r a t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u  

Beschluss zur Durchführung einer überplanmäßigen 

Einzahlung/Auszahlung für die Maßnahme Ersatzneubau Brücke 
Komturstraße 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 15.06.2023 Vorberatung     

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 29.06.2023 Entscheidung     

 
 

Gesetzliche Grundlage: Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Zittau  
 

Bereits gefasste Beschlüsse 040/2019 
202/2019  

 

Aufzuhebende Beschlüsse keine  

 

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 

Produktkonto 

54100.096200 / 785120 (Auszahlung) 

54100.096200 / 785120 (Einzahlung) 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 
Produktkonto 

Gehweg Äuß. Weberstr./Beleuchtung 
Ersatzneubau Komturstraße inkl. Planung 

 

Finanzielle Auswirkungen Gesamtbetrag aktuelles HH-Jahr Folgejahre jährlich 

Aufwendungen 610.100,00 € 569.600,00 € 0,00 € 

zuzügl. 
Abschreibungsaufwand 

0,00 €   

zuzügl. geschätztem Bewirt-
schaftungsaufwand 

0,00 €   

Erträge 305.470,00 305.470,00 € 0,00 € 

 
 
 
gezeichnet 
Zenker 
Oberbürgermeister 
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Begründung:  

 
Auf Grund der derzeitigen Marktlage sind die Baukosten bei dem Ersatzneubau der Brücke Komtur-
straße in Zittau gestiegen. Damit die Arbeiten für die Erneuerung des Brückenüberbaus und die Er-
tüchtigung der Wiederlager durchgeführt werden können müssen Mehrkosten in Höhe von 

85.620,00 € gedeckt werden. Für das Gesamtvorhaben wurden entsprechende Fördermittel bean-
tragt und bewilligt. Bei den o.g. Leistungen handelt es sich um die Hauptbauleistungen welche für 
die Umsetzung des Vorhabens notwendig sind. Die Mehrkosten in Höhe von 85.620,00 € sollen mit 
der Investitionsmaßnahme „Gehweg Äußere Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung“ gedeckt werden.  
Die Verschiebung der Finanzmittel soll mit einer überplanmäßigen Einzahlung/Auszahlung erfolgen. 
Die Haushaltsmittel für den „Gehweg Äußere Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung“ sind bereits im 
Haushalt eingeplant. Es kommt daher zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes.     
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt für die Maßnahme Ersatzneubau Brücke Kom-
turstraße die nachfolgende überplanmäßige Einzahlung/Auszahlung: 

Prod.-Konto Kurzbezeichnung Ansatz alt 
[€] 

Ansatz neu 
[€] 

Saldo 
[€] 

54100.096200 / 
785120 

Gehweg Äuß. 
Weberstr./Be-
leuchtung 

250.000,00  164.380,00 - 85.620,00 

54100.096200 / 
785120 

Brücke Komtur-
straße inkl. Pla-
nung 

483.980,00 569.600,00 + 85.620,00 
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